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Schnelleinstieg 

Anmeldung zu Lehrveranstaltungen? 

Für jedes Semester melden Sie sich über die Online-Belegung für alle Lehrveranstaltungen an. Daneben 

sind noch zusätzliche Belegungen für bestimmte Praktika und Kurse notwendig. 

➢ Online-Belegung: Semester-, Kurs- und Praktikumsanmeldung 

Anwesenheit und Fehltermine bei Lehrveranstaltungen? 

In fast allen Fällen gilt die 85 %-Regel, sowohl im Hinblick auf die Klausurzulassung als auch bezogen 
auf die Fächer über mehrere Blöcke hinweg.  

➢ Anwesenheitsquote und Fehltermine 
➢ Klausurzulassung 

➢ Q1-Prüfungsüberblick in ILIAS 

Prüfung nicht bestanden oder nicht absolviert? 

Sie haben die Möglichkeit, jede Prüfung dreimal zu absolvieren. Nicht bestandene Prüfungen können 

eine Studienzeitverlängerung bedeuten. Wenn Sie eine Prüfung nicht antreten können, gelten bestimmte 
Regeln und Fristen bezüglich der Abmeldung oder des Rücktritts. 

➢ An-/Abmeldung zu Prüfungen 
➢ Abwesenheit am Prüfungstermin 

➢ Wiederholung von Prüfungen 

Fach nicht bestanden? 

Wenn Sie ein Fach (Leistungsnachweis) nicht bestanden haben, gibt es je Fach unterschiedliche Wie-

derholungsprüfungsformate. Auch müssen Sie die Regeln und Fristen bezüglich der Abmeldung oder 
des Rücktritts beachten. 

➢ An-/Abmeldung zu Prüfungen 
➢ Abwesenheit am Prüfungstermin 

➢ Prüfungsformat der Wiederholungsprüfungen je Leistungsnachweis 

Spezifische Leistungen und Regeln der Fächer? 

Für bestimmte Fächer (Leistungsnachweise) gibt es zusätzliche Leistungen (wie bspw. Testate). Nur 

wenn man diese erfolgreich absolviert, besteht man den Leistungsnachweis insgesamt. Manche Fächer 
weichen auch von der 85 %-Regel ab. 

➢ Sonderregeln und verpflichtende Zusatzleistungen für Leistungsnachweise 
➢ Q1-Prüfungsüberblick in ILIAS 
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Studiengang Zahnmedizin 

Prüfungsregularien 

Studienjahre 1 – 2 

Vorbemerkung 

Die vorliegenden Prüfungsregularien gelten nur für die Blockabschlussprüfungen und die hier 
gelisteten fachlich zusammenhängenden Lehrveranstaltungen (Leistungsnachweise). Die Re-

gelungen für zahnmedizinische Veranstaltungen können der Studienordnung Zahnmedizin in 
ihrer aktuell gültigen Fassung entnommen werden. 

1 Allgemeines 

Dieses Dokument soll Ihnen bei der Organisation Ihres Studiums helfen. Sie finden deshalb 

zum einen Erläuterungen der durch die Studienordnung (SO bzw. der Studien- und Prüfungs-

ordnung für den Modellstudiengang Medizin (StPO)) definierten Regelungen, die entsprechen-
den Stellen in der SO sind in den Fußnoten (KennzeichnungZahl) angegeben. Zum anderen 

definiert dieses Dokument Regeln, die sogenannten Prüfungsregularien (als Ausführungsbe-
stimmungen der SO). Diese sind in den Kapiteln 1 bis 6 wie folgt optisch gegenzeichnet: 

Regel 

 

1.1 Webseite des Studiendekanats 

Um Ihnen die Suche nach Informationen zu Ihrem Anliegen zu erleichtern, finden Sie in diesem 

Dokument entsprechende Links. Die relevanten Informationen lassen sich schnell je nach Stu-
dienjahr und Studienabschnitt abrufen (Schnelleinstieg: https://www.zahnmedizinstu-
dium.hhu.de/). 

1.2 Studienorganisation und Prüfungskoordination 

Für jeden Studienabschnitt finden Sie Ansprechpersonen der Studienorganisation und der 
Prüfungskoordination auf der Webseite des Studiendekanats. 

Nutzen Sie für die E-Mail-Kommunikation bitte ausschließlich Ihre HHU-E-Mail-Adresse, da 
Anliegen andernfalls aus Datenschutzgründen nicht bearbeitet werden können. 

1.3 Online-Belegung: Semester-, Kurs- und Praktikumsanmeldung 

Die Anmeldung für Lehrveranstaltungen findet zwei Mal im Jahr, jeweils für das kommende 
Semester statt, und ist obligatorisch für alle Studierenden der Zahnmedizin. Zusätzlich zur 

Anmeldung zum nächsten Semester ist die Rückmeldung bei der Hochschulverwaltung durch 
Entrichten des Semesterbeitrags erforderlich. 

Die Semesteranmeldung erfolgt in zwei Phasen und für alle Lehrveranstaltungen eines Se-
mesters. 

Das Team der Online-Belegung informiert Sie regelmäßig über alle anstehenden Belegungs-
fristen via E-Mail. Termine und detaillierte Erklärungen zur korrekten Belegung finden Sie auf 

der Webseite des Studiendekanats: https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/studienorgani-
sation/online-belegung-1  

https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Medizinische_Fakultaet/Zahnmedizinstudium/Dokumente/Ordnungen_und_Regularien/Studienordnung_Zahnmedizin.pdf
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Medizinische_Fakultaet/Medizinstudium/Dokumente/Ordnungen_und_Regularien/Modellstudiengang/Studien-_und_Pruefungsordnung_fuer_den_Modellstudiengang.pdf
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Medizinische_Fakultaet/Medizinstudium/Dokumente/Ordnungen_und_Regularien/Modellstudiengang/Studien-_und_Pruefungsordnung_fuer_den_Modellstudiengang.pdf
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/
https://www.medizin.hhu.de/unterstuetzung-fuer-studierende/studienberatung
https://www.medizin.hhu.de/die-fakultaet/studiendekanat/bereiche-und-ansprechpersonen/pruefungskoordination
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/studienorganisation/online-belegung-1
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/studienorganisation/online-belegung-1
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Regel: Belegung  

Studierende müssen sich fristgerecht im elektronischen Veranstaltungsverzeichnis der Hein-

rich‐Heine‐Universität Düsseldorf (LSF) anmelden. 

Wird die Anmeldefrist versäumt, besteht keine Berechtigung zur Teilnahme an den Lehrver-

anstaltungen, Kursen und Praktika. Bei Versäumnis der Anmeldefrist kann eine Nachmeldung 

nur im Ausnahmefall erfolgen und wird nur einmal im gesamten Studienverlauf gestattet. 

Studierende können nur mit einer gültigen Betriebsärztlichen Bescheinigung und einer gültigen 

Unterweisung in Arbeits- und Datenschutz an den Belegungen für das 2. Studienjahr teilneh-

men. 

Studierende müssen nach jedem Belegungsvorgang in LSF im Bereich „Meine Funktionen“ 

und dort unter „Meine Veranstaltungen“ prüfen, ob ihre Belegung ordnungsgemäß angezeigt 
wird. 

1.4 Zulassungsvoraussetzungen zum Ersten Abschnitt der Zahnärzt-
lichen Prüfung (Z1) 

Regel: Abschluss von Lehrveranstaltungen und selbstständige Nachweiseinreichung  

Studierende müssen alle für die Zulassung zum Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung 

(Z1) relevanten Lehrveranstaltungen bis zum Ende derjenigen Semesterwoche 16, die der 
Zulassung unmittelbar vorangeht, absolvieren. Dies gilt auch für nachzuholende Termine.  

Nachweise über solche Lehrveranstaltungen sowie über weitere verpflichtende Zusatzleistun-

gen müssen Studierende ebenfalls innerhalb dieser Frist bei der zuständigen Stelle einreichen. 
Davon ausgenommen sind Nachweise, die von Lehrverantwortlichen direkt dorthin übermittelt 

werden. Für Nachweise über Lehrveranstaltungen, die erst in Semesterwoche 16 enden, gilt 
eine Nachfrist von drei Werktagen (ohne Samstage) ab Ende der Lehrveranstaltung. Weitere 

Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen finden unter: https://www.zahnmedizinstu-

dium.hhu.de/das-zahnmedizinstudium/pruefungen/erste-zahnaerztliche-zwischenpruefung-
z1-pruefung 

1.5 Digitale Studienakte: Prüfungs- und Klausurergebnisse 

Der aktuelle Status der Blockabschlussprüfungen, der einzelnen Leistungsnachweise und der 

dazugehörigen Teilleistungen (Prüfungsresultat, Anwesenheit, Testate oder andere Prüfungs-
elemente) können Sie im Studierendenportal einsehen. Überprüfen Sie die Angaben unter 

„Klausurergebnisse“ und „Prüfungsergebnisse“ regelmäßig. Eventuelle Unstimmigkeiten mel-

den Sie unverzüglich an pruefung.medizin@hhu.de. Weitere Informationen zur Eintragung von 
Prüfungsergebnissen und Anwesenheiten siehe Bekanntgabe der Resultate, Klausureinsicht, 
Einspruch und Widerspruch. 

1.6 Leistungsübersichten und -bescheinigungen 

Einen offiziellen Ausdruck der Leistungsübersicht („Prüfungsergebnisse“ im Studierendenpor-

tal) sowie Bescheinigungen für das Amt für Migration und Integration (Ausländerbehörde) er-
halten Sie bei der Studierenden- und Prüfungsverwaltung (SPV, zahnmedizin@zuv.hhu.de). 

Bescheinigungen für das BAföG-Amt reichen Sie bitte während der offenen Sprechstunde der 
Zahnmedizin ein.  

1.7 Pflegedienst 

Der 30-tägige Pflegedienst muss vor der Meldung zum Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen 

Prüfung (Z1) absolviert und nachgewiesen werden. Wir empfehlen eine frühzeitige Einrei-
chung der Nachweise, sobald der Dienst abgeschlossen ist. Die Anerkennung muss über das 

https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/das-zahnmedizinstudium/pruefungen/erste-zahnaerztliche-zwischenpruefung-z1-pruefung
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/das-zahnmedizinstudium/pruefungen/erste-zahnaerztliche-zwischenpruefung-z1-pruefung
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/das-zahnmedizinstudium/pruefungen/erste-zahnaerztliche-zwischenpruefung-z1-pruefung
mailto:pruefung.medizin@hhu.de
mailto:zahnmedizin@zuv.hhu.de
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digitale Anerkennungsformular bei der Studierenden -und Prüfungsverwaltung beantragt wer-

den. Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://www.zahnmedizinstu-
dium.hhu.de/nachweise/pflegedienst. 

1.8 Erste-Hilfe Kurs  

Die Ausbildung in Erster Hilfe im Umfang von mindestens 9 Unterrichtseinheiten muss vor der 
Meldung zum ersten Abschnitt absolviert und nachgewiesen werden. Der Nachweis zur Aus-

bildung in erster Hilfe darf bei Antragstellung zur Z1-Prüfung nicht älter als 3 Jahre sein. Die 

Anerkennung muss über das digitale Anerkennungsformular bei der Studierenden -und Prü-
fungsverwaltung beantragt werden. Weiterführende Informationen finden Sie unter: 
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/nachweise/erste-hilfe-kurs.  

2 Themenblöcke 

2.1 Anwesenheitsquote und Fehltermine 

Studierende sind verpflichtet, an mindestens 85 % aller Pflichtveranstaltungen in den  

Themenblöcken aktiv teilzunehmen (regelmäßige Teilnahme).1 Zu den Pflichtveranstaltungen 
zählen alle Lehrveranstaltungen außer Vorlesungen (z. B. Seminare, Praktika). 

Für jeden Jahrgang wird eine Übersicht der Pflichtveranstaltungen zu Beginn jedes Semesters 

in ILIAS in Form des Prüfungsüberblicks (Übersichtstabelle für alle Blöcke) veröffentlicht. Die 

Teilnahme an den Pflichtveranstaltungen in Q1 wird erst nach der entsprechenden Blockab-
schlussprüfung in der digitalen Studienakte im Bereich „Prüfungsergebnisse“ im Studierenden-
portal bescheinigt. 

Sollte absehbar sein, dass die Klausurzulassung nicht erreicht wird, empfiehlt sich eine Studi-
enberatung bei der Studienorganisation. 

Regel: Nachholen von Pflichtlehrveranstaltungen im laufenden Semester 

Im laufenden Semester können Studierende bei den verantwortlichen Lehrenden Ersatzter-
mine oder -leistungen anfragen, ein Anspruch auf diese besteht nicht. Der nachgeholte Termin 

muss thematisch dem versäumten Termin entsprechen. 

Regel: Nachholen von Pflichtlehrveranstaltungen bei mehr als 70 %-Anwesenheitsquote 

Studierende, die nach Ende des Blocks weniger als 85 % aber mehr als 70 % der Pflichtlehr-

veranstaltungen des Blockes besucht haben, dürfen die versäumten Termine punktuell im 
nächsten Semester/Jahr nachholen. Sie melden sich dafür spätestens drei Wochen vor Beginn 

des Blockes, in dem die nachzuholenden Termine stattfinden, bei der Prüfungskoordination 

(pruefung.medizin@hhu.de), um auf der Teilnahmeliste vermerkt zu werden. Der nachgeholte 
Termin muss durch die:den Studierenden in Rücksprache mit dem Fach abgestimmt werden 

und thematisch dem versäumten Termin entsprechen. 

Regel: Nachholen von Pflichtlehrveranstaltungen bei weniger als 70 %-Anwesenheitsquote 

Studierende, die weniger als 70 % der Pflichttermine besucht haben, müssen den gesamten 

Block im Folgejahr bzw. im folgenden Semester wiederholen. 

Regel: Nutzung der PC-Kamera in Lehrveranstaltungen 

Um die Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden bei online stattfindenden Lehrver-
anstaltungen bestmöglich zu fördern, sollen auch die teilnehmenden Studierenden ihre PC-

Kameras während der Unterrichtszeit freigeben. Insbesondere während eines Beitrags soll die 
Kamera der jeweils sprechenden Person eingeschaltet sein. 

Auch für fachbezogene Leistungsnachweise (Fächer) gilt die Anwesenheitsquote von 85 %. 

 
1 Vgl. § 25 Abs. 2 SO. 

https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/nachweise/pflegedienst
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/nachweise/pflegedienst
https://www.zahnmedizinstudium.hhu.de/nachweise/erste-hilfe-kurs
https://ilias.hhu.de/goto.php?target=crs_530284&client_id=UniRZ
https://ilias.hhu.de/goto.php?target=crs_530284&client_id=UniRZ
mailto:pruefung.medizin@hhu.de
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2.2 Klausurzulassung 

Sobald Studierende die regelmäßige Anwesenheit in einem Block erfüllen, sind sie automa-

tisch zum nächstmöglichen Prüfungstermin der entsprechenden Blockabschlussprüfung an-

gemeldet. 2 Bei Anerkennung eines Leistungsnachweises gilt die dort erläuterte Abweichung. 

Studierende, welche zu einer Blockabschlussprüfung nicht zugelassen sind, werden darüber 

schnellstmöglich vor dem Prüfungstermin von der Prüfungskoordination per E-Mail informiert. 
Unstimmigkeiten melden die Studierenden unverzüglich der Prüfungskoordination. 

Regel: Berechtigung zur Klausurteilnahme 

Am Prüfungstag wird vor der Prüfung anhand einer Teilnahmeliste, in der nur zugelassene 
Studierende gelistet sind, die Berechtigung zur Teilnahme kontrolliert. Die Studierenden iden-

tifizieren sich durch ihren Studierendenausweis sowie einen amtlichen Lichtbildausweis (kei-

nen Führerschein). 

3 Prüfungen  

Die folgenden Ausführungen gelten sowohl für Blockabschlussprüfungen als auch für Prüfun-

gen im Rahmen der fachbezogenen Leistungsnachweise. 

3.1 Prüfungstermine und Einteilung der Klausurräume 

Alle Prüfungstermine werden auf der Webseite des Studiendekanats bekanntgegeben. Falls 

noch kein Prüfungstermin feststeht, gibt eine „Fortschreiberegel“ die voraussichtliche Semes-
terwoche des Prüfungstermins an. 

Weiterführende Informationen (bspw. Hinweise zur Veröffentlichung der Raumeinteilung) 
hierzu finden Sie auf der Webseite des Studiendekanats unter: https://www.medizinstu-

dium.hhu.de/studienorganisation/pruefungstermine  

3.2 An-/Abmeldung zu Prüfungen 

Nach Absolvierung eines Themenblocks wird geprüft, ob die Studierenden die Zulassungsvo-

raussetzungen zur Prüfung erfüllen. Bei Erfüllung werden sie automatisch zum anschließen-
den Prüfungstermin angemeldet (s. Klausurzulassung). 

Regel: Rücktritt vom Erstversuch 

Bei Blockabschlussprüfungen ist vor dem Erstversuch ein Rücktritt vom Zulassungsgesuch 

zur Prüfung möglich. Dieser Rücktritt ist bis zu zwei Wochen vor dem Prüfungstermin per E-

Mail an pruefung.medizin@hhu.de zu erklären. 

Regel: Anmeldung zu Wiederholungs- und Nachprüfungen sowie Testaten der Anatomie 

Wurde eine Prüfung nicht bestanden oder ein Prüfungstermin nach erhaltener Zulassung nicht 
wahrgenommen, muss sich die:der Studierende selbstständig für einen (weiteren) Prüfungs-

versuch anmelden. Für Testate der mikroskopischen und makroskopischen Anatomie ist eine 

selbstständige Anmeldung bereits zum ersten Versuch erforderlich. 

Die Anmeldung erfolgt bis zu zwei Wochen vor dem Prüfungstermin. Wird die Anmeldefrist 

versäumt, besteht kein Recht zur Teilnahme an der Prüfung. Ausnahmsweise ist ein Mal im 

gesamten Studienverlauf eine Nachmeldung zu einer Blockabschlussprüfung oder einer Prü-

fung eines Leistungsnachweises (inklusive Testate) per E-Mail an pruefung.medizin@hhu.de 

möglich. Nachmeldungen zu mündlichen Prüfungen und Testaten sind aus organisatorischen 

Gründen nur bis spätestens drei Werktage (ohne Samstage) vor dem ersten Prüfungstermin 

 
2 Vgl. § 25 Abs. 8 SO (bzw. § 28, Abs. 1 Studien- und Prüfungsordnung für den Modellstudiengang 
Medizin (StPO)). 

https://www.medizinstudium.hhu.de/studienorganisation/pruefungstermine
https://www.medizinstudium.hhu.de/studienorganisation/pruefungstermine
mailto:pruefung.medizin@hhu.de
mailto:pruefung.medizin@hhu.de


8 
 

möglich.  

Für weitere Regelungen zur Anmeldung zu Wiederholungsprüfungen für Leistungsnachweise 

siehe Wiederholungsprüfungen. 

Eine Anmeldung ist in der Regel in LSF möglich. Davon abweichende Anmeldeprozesse sind 

den Webseiten zu entnehmen: https://www.medizinstudium.hhu.de/studienorganisation/prue-
fungstermine. 

3.3 Abwesenheit am Prüfungstermin 

Wird ein Prüfungstermin nach Erhalt der Zulassung nicht wahrgenommen, so gilt die Prüfung 
als nicht bestanden.3 

Regel: Abwesenheit am Prüfungstermin 

Versäumt ein:e Studierende:r eine Prüfung aus einem wichtigen Grund, dann ist der Versäum-

nisgrund unverzüglich, spätestens jedoch nach sieben Werktagen, der Prüfungskoordination 

mitzuteilen und durch geeignete Dokumente glaubhaft zu belegen. Bei Anerkennung eines 
wichtigen Säumnisgrundes wird die Prüfung als „entschuldigt nicht teilgenommen“ gewertet 

(kein „Fehlversuch“). Wird der Nachweis nicht oder nicht fristgerecht erbracht oder lässt dieser 
nicht auf einen wichtigen Grund schließen, so gilt die Prüfung als nicht bestanden („Fehlver-

such“). Ein wichtiger Grund kann beispielsweise eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit, 

eine Schwangerschaft oder der Tod naher Angehöriger sein. 

Die fristwahrende Mitteilung des Versäumnisgrundes und die Einreichung von Dokumenten 

kann auf elektronischem Wege per E-Mail an pruefung.medizin@hhu.de oder auf dem Post-
weg erfolgen. Beim Postweg gilt das Datum des Eingangsstempels. Die Adresse lautet: Hein-

rich-Heine-Universität Düsseldorf, Studiendekanat der Medizinischen Fakultät, Prüfungskoor-

dination, Gebäude 17.11, Postfach 1102, 40204 Düsseldorf. 

Die:der Studierende ist dafür verantwortlich, dass der Nachweis fristgerecht eingeht. Bei elekt-

ronischer Einreichung der Unterlagen behält sich die Prüfungskoordination vor, die Vorlage 
der Originalbescheinigung zu verlangen. 

Bei krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit ist eine entsprechende ärztliche Bescheinigung 

notwendig, beispielsweise ein Attest über die Prüfungsunfähigkeit oder eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung. Schulunfähigkeitsbescheinigungen werden nicht anerkannt. Die ärztliche 

Bescheinigung sollte vor dem angesetzten Prüfungszeitpunkt und muss spätestens am ersten 
Werktag nach der Prüfung ausgestellt werden. Sie muss folgende formale Merkmale enthal-

ten: Feststellungsdatum und Dauer der Prüfungsunfähigkeit, Stempel der Praxis, Unterschrift 
der:des Ärztin:Arztes. 

Der elektronische Abruf der Krankmeldung bei den Krankenkassen ist weder der Prüfungsko-

ordination noch der Studierenden- und Prüfungsverwaltung möglich. 

3.4 Erkrankung während der Prüfung 

Auch eine laufende Prüfung kann bei plötzlicher Verschlechterung des Gesundheitszustandes 
schadlos abgebrochen werden. 

Regel: Erkrankung während der Prüfung 

Bei plötzlichem Auftreten einer Erkrankung während einer Prüfung ist umgehend der Abbruch 

der Prüfung gegenüber dem Aufsichtspersonal zu erklären. Im unmittelbaren Anschluss daran 

ist die Prüfungskoordination per E-Mail pruefung.medizin@hhu.de zu informieren und ein Arzt 
zur Feststellung der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit aufzusuchen. Diese Bescheini-

gung ist noch am Tag der Prüfung auf den unter Abwesenheit am Prüfungstermin genannten 
Wegen einzureichen. 

 
3 Vgl. § 25 Abs. 8 SO (bzw. § 28 Abs. 3 StPO). 

https://www.medizinstudium.hhu.de/studienorganisation/pruefungstermine
https://www.medizinstudium.hhu.de/studienorganisation/pruefungstermine
mailto:pruefung.medizin@hhu.de
mailto:pruefung.medizin@hhu.de
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3.5 Wiederholen und Nachholen von Prüfungen 

Prüfungen, die bereits erfolgreich abgelegt wurden, können nicht mehr wiederholt werden 
(z. B. um eine bessere Note zu erlangen).4 

Regeln zur Anmeldung zu einer Wiederholungs- oder Nachholprüfung werden in Abschnitt An-

/Abmeldung zu Prüfungen und auf der Webseite mit Prüfungsterminen erläutert: 
https://www.medizinstudium.hhu.de/studienorganisation/pruefungstermine. 

Jede Prüfung kann nur zweimal wiederholt werden (d. h. insgesamt haben Studierende drei 

Versuche je Prüfung). Ausnahmen sind möglich.5 Diesbezüglich können sich Studierende, die 
eine Prüfung im dritten Versuch nicht bestanden haben, bei der Studienorganisation melden. 

Sollten für einzelne fachbezogene Leistungsnachweise die erforderlichen Punkte nicht erreicht 

werden (s. Prüfungsleistungen (erfolgreiche Teilnahme)), so ist eine Wiederholungsprüfung 
erforderlich. Üblicherweise wird pro Leistungsnachweis und Semester eine Wiederholungs-

prüfung angeboten. Geplante Prüfungstermine finden sich auf der o. g. Webseite. Die erste 

Wiederholungsprüfung stellt den zweiten Prüfungsversuch für den jeweiligen Leistungsnach-
weis dar. 

Wiederholungsprüfungen für Leistungsnachweise finden i. d. R. schriftlich statt und umfassen 

i. d. R. mindestens 20 MC-Fragen über den gesamten Inhalt des jeweiligen Leistungsnachwei-
ses. Auch bei solchen Wiederholungsprüfungen kommen die Gleitklausel-Regeln zur Anwen-

dung.6 Sind zu einer Wiederholungsprüfung weniger als zehn Studierende angemeldet, kön-

nen mündliche Wiederholungsprüfungen angeboten werden, deren Termine die jeweiligen 
Lehrverantwortlichen mit den Studierenden vereinbaren. Bei einigen Leistungsnachweisen fin-

den die Wiederholungsprüfungen regelhaft oder meist mündlich statt (s. Prüfungsformat der 
Wiederholungsprüfungen je Leistungsnachweis). Für weitere Regelungen zu Wiederholungs-
prüfungen für Leistungsnachweise siehe Wiederholungsprüfungen. 

3.6 Bekanntgabe der Resultate, Klausureinsicht, Einspruch und Wi-
derspruch 

Für die Studierenden werden zeitnah nach dem Prüfungstermin ein Lösungsschlüssel und 

eine vorläufige, nicht rechtsverbindliche Auswertung zur Orientierung veröffentlicht. Diese vor-
läufigen Resultate sind im Studierendenportal unter „Klausurergebnisse“ einsehbar, wo auch 

andere Leistungen (z. B. Anwesenheit) zunächst aufgeführt werden. Gültige Resultate können 

nach Durchführung des Einspruchsverfahrens in der digitalen Studienakte im Studierenden-
portal eingesehen werden: Resultate der Blockabschlussprüfungen und abgeschlossener 

Leistungsnachweise finden sich unter „Prüfungsergebnisse“; Teilleistungen von Wiederho-
lungsprüfungen für Leistungsnachweise werden unter „Klausurergebnisse“ angezeigt. 

Für alle Prüfungen kann eine Klausureinsicht beantragt werden. Einsicht in MC-/MS-Fragen 

einer Klausur gewährt die Prüfungskoordination per E-Mail (pruefung.medizin@hhu.de). Bei 
Rückfragen zu Freitextfragen wenden Studierende sich bitte an die entsprechenden Fächer. 

Stellt ein:e Studierende:r im Rahmen einer Klausureinsicht fest, dass eine ihrer:seiner Antwor-
ten falsch eingelesen wurde (weil z. B. eine Korrektur nicht erkannt wurde), so kann sie:er dies 

über eine formlose E-Mail an pruefung.medizin@hhu.de zur Korrektur melden. Dies sollte 

möglichst innerhalb der Einspruchsfrist erfolgen. 

Regel: Einspruch 

Die Einspruchsfrist beträgt zwei Werktage (ohne Samstage) ab Veröffentlichung des Lösungs-
schlüssels. Im Anschluss daran haben die Fachvertreter:innen zwei Werktage Zeit für eine 

begründete fachliche Stellungnahme. 

 
4 Vgl. § 25 Abs. 8 SO (bzw. § 29 Abs. 1 StPO). 
5 Vgl. § 25 Abs. 8 SO (bzw. § 29 Abs. 4 StPO). 
6 Vgl. § 25 Abs. 8 SO (bzw. § 32a StPO). 

https://www.medizinstudium.hhu.de/studienorganisation/pruefungstermine
mailto:pruefung.medizin@hhu.de
mailto:pruefung.medizin@hhu.de
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Innerhalb der Einspruchsfrist können Studierende Einsprüche gegen Klausurfragen (ausge-

nommen Freitextfragen) erheben, die aus ihrer Sicht fehlerhaft oder nicht eindeutig zu beant-

worten sind. Dies ist ausschließlich über das Online-Formular auf der Webseite des Studien-
dekanats möglich (www.medizin.hhu.de/einspruch-klausurfragen). Dabei sind alle Felder des 

Formulars vollständig auszufüllen. Ein Einspruch darf sich nur gegen eine einzelne Klausur-
frage richten. Ebenso darf jede:r Studierende maximal einen Einspruch je Klausurfrage stellen; 

verschiedene Mängel einer Klausurfrage sind also in einem Einspruch zusammenzuführen. 

Einsprüche, die nicht fristgerecht eingehen oder den vorstehenden Bedingungen nicht genü-
gen, sind aus formalen Gründen abzulehnen. Eine Korrektur ist nur binnen Frist über einen 

erneuten Einspruch möglich. 

Die Prüfungskoordination entscheidet auf Basis der fachlichen Stellungnahmen über die prü-

fungsrechtliche Behandlung der beanstandeten Frage und berücksichtigt sie entsprechend in 
der gültigen Auswertung. 

Die Stellungnahmen werden den Studierenden i. d. R. erst nach Ablauf des Verfahrens in 
ILIAS bereitgestellt. Rückmeldungen von Studierenden auf eine begründete fachliche Stel-

lungnahme werden nicht als Teil des Einspruchsverfahrens behandelt; sie können von 

der:dem Studierenden im Rahmen eines Widerspruches (s. u.) geltend gemacht werden. 

Im Anschluss an das Einspruchsverfahren werden gültige Resultate veröffentlicht. Eine sepa-

rate Benachrichtigung über nicht bestandene Leistungen erfolgt dabei nicht. 

Nach Veröffentlichung gültiger Resultate kann Widerspruch gegen das persönliche Prüfungs-

resultat erhoben werden. Ein solcher Widerspruch ist ausreichend zu begründen. Dafür gilt 

eine einmonatige Widerspruchsfrist.7 Über solch einen Widerspruch entscheidet der Prüfungs-
ausschuss Medizin innerhalb der nächsten drei Monate.8 

3.7 Blockabschlussprüfungen und Fragenformate 

Um die erfolgreiche Teilnahme am Themenblock nachzuweisen, müssen Studierende in der 

zugehörigen Blockabschlussprüfung mindestens 60 % der maximal erzielbaren Punkte errei-

chen. 

Die Zusammensetzung (Fragenverteilung) der Blockabschlussprüfungen wird von der zustän-

digen Unterrichtskommission vor Semesterbeginn verabschiedet, vom Dekanat in Kraft ge-
setzt und zu Semesterbeginn veröffentlicht. Für Q1 erfolgt dies im Rahmen des Prüfungsüber-

blicks in ILIAS.  

Die Blockabschlussprüfungen in den Themenblöcken werden i. d. R. als papierbasierte Klau-
suren im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt. Es können sowohl Multiple-Choice-Fragen 

(MC-Fragen) als auch Multiple-Select-Fragen (MS-Fragen) eingesetzt werden. Bei MC-Fragen 
gibt es fünf Antwortoptionen, von denen eine zutreffend im Sinne der Fragestellung ist. MS-

Fragen haben vier Antwortoptionen, die jeweils als im Sinne der Fragestellung zutreffend („ja“) 

oder nicht zutreffend („nein“) beurteilt werden müssen. Nicht angekreuzte Felder werden bei 
MS-Fragen als falsche Entscheidung gewertet. Für Q1 kann die Verteilung der Fragenformate 

in den einzelnen Klausuren dem in ILIAS veröffentlichten Prüfungsüberblick entnommen wer-
den. 

Die Fragen werden wie folgt bewertet: 

• MC-Frage: 1 Punkt je richtig beantworteter Frage 

• MS-Frage: 

– keine falsche Entscheidung: 1 Punkt 

– eine falsche Entscheidung: 0,5 Punkte 
– mehr als eine falsche Entscheidung: 0 Punkte 

 
7 Vgl. § 33 Abs. 6 StPO. 
8 Vgl. § 27 Abs. 3 StPO. 

http://www.medizin.hhu.de/einspruch-klausurfragen
https://ilias.hhu.de/goto.php?target=crs_530284&client_id=UniRZ
https://ilias.hhu.de/goto.php?target=crs_530284&client_id=UniRZ
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Zur Beantwortung von MC- und MS-Fragen haben Studierende jeweils anderthalb Minuten 

Zeit. 

4 Fachbezogene Leistungsnachweise (Fächer) 

4.1 Anwesenheitsquote und Fehltermine 

Für die fachlich zusammenhängenden Lehrveranstaltungen eines Leistungsnachweises (z. B. 

Praktikumstermine der Physik) muss nachgewiesen werden, dass 85 % der vorgesehenen 
Pflichtlehrveranstaltungen absolviert wurden. Werden weniger als 85 % der entsprechenden 

Pflichtlehrveranstaltungen absolviert, kann der jeweilige Leistungsnachweis nicht erteilt wer-
den.9 

Für jeden Leistungsnachweis wird spätestens zu Beginn der jeweiligen Veranstaltungsserie 

die Anzahl der Pflichtlehrveranstaltungen mitgeteilt und in einer Übersichtstabelle für alle Blö-
cke (Prüfungsüberblick) veröffentlicht. Die Teilnahme an den Pflichtlehrveranstaltungen wird 

erst nach Erhalt der Klausurzulassung in der digitalen Studienakte im Bereich „Prüfungsergeb-
nisse“ im Studierendenportal bescheinigt. 

Abweichungen von der 85 %-Regelung bei bestimmten Leistungsnachweisen werden im Ka-

pitel Sonderregeln und verpflichtende Zusatzleistungen erläutert. 

Regel: Fehltermine 

Studierende, die zu wenig Pflichtlehrveranstaltungen besucht haben, melden sich spätestens 

drei Wochen vor Beginn eines Blockes, in dem nachzuholende Termine stattfinden, bei der 
Prüfungskoordination (pruefung.medizin@hhu.de), um auf der Teilnahmeliste vermerkt zu 

werden. Jeder nachgeholte Termin muss durch die:den Studierende:n in Rücksprache mit dem 
Fach abgestimmt werden und thematisch einem versäumten (und nicht bereits nachgeholten) 

entsprechen. 

Ist eine solche Überschreitung der maximal zulässigen Fehltermine bereits vor Ende aller 
Pflichtlehrveranstaltungen eines Leistungsnachweises absehbar, ist zudem vorab ein Besuch 

der Studienberatung der Studienorganisation ratsam. 

4.2 Prüfungsleistungen (erfolgreiche Teilnahme) 

Werden für einen Leistungsnachweis Fragen in Blockabschlussprüfungen gestellt, so wird die-

ser Leistungsnachweis erteilt, wenn die entsprechende(n) Blockabschlussprüfung(en) bestan-
den wurde(n) und mindestens 60 % der maximal erreichbaren Punktzahl für den jeweiligen 

Leistungsnachweis erzielt wurden.10 Dabei werden Punkte für einen Leistungsnachweis nur 

erworben, wenn auch die jeweilige Blockabschlussprüfung bestanden wurde. Bei der Über-
prüfung, ob ein Leistungsnachweis bestanden wurde, werden gemäß der Gleitklauselregeln11 

die Bestehensgrenzenteile für die jeweiligen Teilleistungen aus den Blockabschlussprüfungen 
ermittelt und zu einer Bestehensgrenze für die jeweils individuelle Kombination von Teilleis-

tungen addiert. Damit kommt es ggf. zu individuellen Absenkungen der jeweiligen Bestehens-

grenze. 

Werden für Leistungsnachweise zusätzliche Anforderungen (verpflichtende Zusatzleistungen) 

gestellt, werden diese vom Dekanat auf Vorschlag der jeweiligen Lehrverantwortlichen und der 
Unterrichtskommission beschlossen und den Studierenden über die Prüfungsregularien zu Se-

mesterbeginn mitgeteilt. Diese Leistungen werden im Kapitel Sonderregeln und verpflichtende 

 
9 Vgl. § 25 Abs. 4 SO 
10 Vgl. § 25, Abs. 5 SO (bzw. § 17 Abs. 3 StPO). 
11 Vgl. § 25, Abs. 8 SO (bzw. § 32a StPO). 

https://ilias.hhu.de/goto.php?target=crs_530284&client_id=UniRZ
mailto:pruefung.medizin@hhu.de
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Zusatzleistungen definiert.12 

4.2.1 Wiederholungsprüfungen 

Allgemeine Regelungen zu Wiederholungsprüfungen (An- und Abmeldung, Rücktritt etc.) wer-

den im Abschnitt Wiederholen und Nachholen von Prüfungen erläutert. 

4.2.2 Prüfungsformat der Wiederholungsprüfungen für Leistungsnachweise 

Erzielen Studierende für die Prüfungsleistung eines Leistungsnachweises nicht ausreichend 

Punkte, müssen sie an einer Wiederholungsprüfung teilnehmen. Im Folgenden wird das For-

mat dieser Prüfung je Leistungsnachweis definiert. 

Wenn absehbar ist, dass ein Leistungsnachweis nicht oder nur knapp bestanden wird, ist eine 

Anmeldung empfehlenswert und möglich, bevor das Resultat endgültig feststeht. Sollte der 
Leistungsnachweis bestanden sein, ist eine Teilnahme an der Wiederholungsprüfung nicht 

möglich. Studierende werden von der Prüfungskoordination abgemeldet. 

Formate von Wiederholungsprüfungen: 

• Gesamtfachprüfung: Gesamtfachprüfungen können mündlich, mündlich-praktisch oder 

schriftlich erfolgen. 

• Teilschreibeprüfung: Die Prüfung erfolgt im Rahmen mehrerer Prüfungsteile, für die 
jeweils eine Anmeldung in LSF notwendig ist. Es kann sich entweder um alle Blockab-

schlussprüfungen handeln, in denen Fragen des Leistungsnachweises gestellt werden, 

oder nur eine bestimmte Auswahl. Es werden die Fragen des jeweiligen Leistungs-
nachweises in den entsprechenden Blockabschlussprüfungen beantwortet. Ein Wie-

derholungsprüfungsversuch endet, sobald alle genannten Klausurteile geschrieben 
wurden. Die Wiederholungsprüfung ist bestanden, wenn mindestens 60 % der über alle 

genannten Prüfungsteile hinweg maximal erreichbaren Punkte erzielt werden. Die Er-

läuterung zu einer etwaigen Absenkung der Bestehensgrenze unter Prüfungsleistun-
gen (erfolgreiche Teilnahme) gelten analog. 

 

Legende: F: Format – GF: Gesamtfachprüfung oder TS: Teilschreibeprüfung – SJ: Studienjahr 

Anmerkung: Leistungsnachweise sind alphabetisch nach den fett gesetzten Begriffen sortiert. 

F Leistungsnachweis 
Ab-
schluss 

im 

Q1 

TS Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie 2. SJ 

 schriftlich, Wiederholung der Fragen in den Blockabschlussprüfungen TB 3, 
5, 6 und 8 

Es wird stets die bessere Punktzahl je Prüfungsteil (s. o.) für den jeweiligen 

Wiederholungsprüfungsversuch gewertet. Ein Wiederholungsprüfungsver-

such endet, sobald alle genannten Klausurteile geschrieben wurden. Vor Be-
endigung eines Prüfungsversuchs kann kein weiterer Versuch begonnen 

werden. Auf Antrag bei der Prüfungskoordination kann der Erfolg des Wie-
derholungsprüfungsversuchs auch festgestellt werden, bevor alle genannten 
Klausurteile geschrieben wurden. 

 

GF Praktikum der Chemie für Studierende der Zahnmedizin  1. SJ  

 schriftlich, parallel zur jeweils ersten Blockabschlussprüfung des TB 1 bzw.  

 
12 Vgl. § 25, Abs. 5 (bzw. § 26 Abs. 2 StPO). 
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des TB 3 im Semester 

TS Praktikum der makroskopischen Anatomie 2. SJ 

 schriftlich, Wiederholung nur der Fragen in den Blockabschlussprüfungen  

TB 2, 4 und 5 

 

GF Praktikum der mikroskopischen Anatomie 2. SJ 

 mündlich-praktisch, anhand eines oder mehrerer mikroskopischer Präparate  

GF Praktikum der Physik für Studierende der Zahnmedizin 2. SJ 

 schriftlich, bei wenigen Teilnehmenden ggf. mündlich  

TS Praktikum der Physiologie 2. SJ 

 schriftlich, Wiederholung der Fragen in den Blockabschlussprüfungen TB 3, 
4, 5, 6 und 7 

 

GF Übung in medizinischer Terminologie 1. SJ 

 schriftlich, Wiederholung der Fragen in der TB 1- Blockabschlussprüfung  

4.3 Anerkennung bereits erworbener Leistungsnachweise 

Nachweise für bereits erworbene Leistungsnachweise müssen der Studienorganisation bis 

spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin vorgelegt werden, damit die An-

erkennung berücksichtigt werden kann. Der Prozess der Anerkennung ist abgeschlossen, 
wenn Studierende eine entsprechende Bescheinigung mit Angabe der anerkannten Prüfungs-

nummern per E-Mail durch die Prüfungskoordination erhalten. Abweichungen im Studieren-
denportal können systembedingt auftreten, bedeuten jedoch keine Anerkennung.13 

Durch die Anerkennung eines Leistungsnachweises reduziert sich für die:den Studierende:n 

die Anzahl der für einen TB zu absolvierenden Pflichtlehrveranstaltungen. Damit ergibt sich 
eine individuelle Anzahl zu absolvierender Pflichtlehrveranstaltungen (Anwesenheit) für 

die:den Studierende:n. Dies wirkt sich auch auf die Berechnung der Klausurzulassung aus. 

4.4 Sonderregeln und verpflichtende Zusatzleistungen für Leistungs-
nachweise 

4.4.1 Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie ...................................................... 14 

4.4.2 Praktikum der Chemie für Studierende der Zahnmedizin .................................. 14 

4.4.3 Praktikum der makroskopischen Anatomie ....................................................... 15 

4.4.4 Praktikum der mikroskopischen Anatomie ......................................................... 16 

4.4.5 Orientierungstutorien......................................................................................... 16 

4.4.6 Praktikum der Physik für Studierende der Zahnmedizin .................................... 16 

4.4.7 Praktikum der Physiologie ................................................................................. 17 

4.4.8 Übung in medizinischer Terminologie ............................................................... 17 

 
13 Vgl. § 31 SO. 
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4.4.1 Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie 

Sonderregeln für die Erfüllung der Anwesenheitsquote 

• 85 % der Pflichtveranstaltungen im Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie bzw. den 

praktikumsbegleitenden Seminaren 

• Die Blockpraktika der beiden Lehrstühle der Biochemie/Molekularbiologie werden im TB 5 
(Institut für Biochemie I) und im TB 6 (Institut für Biochemie II) mit jeweils zwei Terminen 

gezählt (insgesamt vier Termine bzw. Versuchstage). Bereits ein Fehltermin führt zum 

Nichterfüllen der Voraussetzungen zum Bestehen des Blockpraktikums der Biochemie und 
Molekularbiologie. Im Rahmen des Möglichen und bei Vorliegen eines zwingenden Grun-

des (z. B. Krankheit, Todesfall im Verwandten-/Bekanntenkreis) wird sich die Biochemie 
bemühen, zeitnah einen Ersatztermin anzubieten im Rahmen des für das gesamte Prakti-

kum vorgesehenen Zeitraumes. Vor dem zweiten Versuchstag eines Blockpraktikums ist 

der jeweilige erste zu absolvieren. Studierende, die an einem ersten Versuchstag fehlen, 
können somit nicht an dem entsprechenden zweiten Versuchstag teilnehmen. 

• Studierende, die am zweiten Versuchstag fehlen, erhalten im Rahmen des Möglichen und 

bei Vorliegen eines zwingenden Grundes (s. o.) einen Ersatztermin für den zweiten Ver-
suchstag. 

Aktive Teilnahme: 

• Die:der Studierende muss sich auf den Inhalt der Praktika ausreichend vorbereiten. Um 

diese Vorbereitung zu überprüfen, werden stichprobenartig Abfragen zum Skript und den 

behandelten Themen durchgeführt. Wird eine nicht ausreichende Vorbereitung durch ei-
nen Dozierenden festgestellt, wird die:der Studierende von der Einzelveranstaltung an die-

sem Tag ausgeschlossen und der Termin als Fehltermin gewertet. Das gilt auch bei gra-
vierendem Fehlverhalten der:des Studierenden (z. B. Nichtbeachtung von Anweisungen). 

4.4.2 Praktikum der Chemie für Studierende der Zahnmedizin  

Sonderregeln für die Sicherheitsbelehrung: 

• Die Sicherheitsbelehrung Chemie ist eine gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsschutzunter-
weisung deren Besuch für alle Praktikumsteilnehmer:innen verpflichtend ist. 

• Die Sicherheitsbelehrung besteht aus zwei Teilen: (i) dem eLearning-Modul „Chemie für 

Mediziner:innen“, das eigenständig vor dem ersten Praktikumstag absolviert und dessen 
zugehöriger Online-Test bestanden werden muss und (ii) einer persönlichen Unterwei-

sung, die jeweils am ersten Tag jedes Praktikumsblocks stattfindet. Ohne Nachweis der 

Teilnahme an beiden Teilen der Sicherheitsbelehrung ist der Zutritt zu den Praktikumsla-
boren verboten! 

• Im Rahmen der persönlichen Unterweisung findet eine Anwesenheitskontrolle statt, bei der 
jede:r Studierende einen amtlichen Lichtbildausweis und den Nachweis des bestandenen 

eLearning-Moduls (Testzertifikat) mitbringen muss. 

• Die Sicherheitsbelehrung gilt für die Dauer von zwölf Monaten (für minderjährige Studie-
rende für die Dauer von sechs Monaten); daher ist sie prinzipiell nur für das Praktikum der 

Chemie im gleichen Jahr gültig und muss zwingend erneut besucht werden, wenn das 

Praktikum der Chemie im Folgejahr vollständig oder teilweise wiederholt werden muss. 
Sonderregeln für die Erfüllung der Anwesenheitsquote 

• Die regelmäßige Teilnahme am Praktikum der Chemie wird bei der Zulassung für die TB 3-

Blockabschlussprüfung nicht berücksichtigt. An der TB 3-Blockabschlussprüfung können 
daher auch Studierende teilnehmen, die nicht regelmäßig am Praktikum der Chemie teil-

genommen haben. 

• Verspätungen zu Praktikums- oder Seminarterminen werden notiert und summiert. Über-

schreitet die Summe der Verspätungen ein gewisses Ausmaß, wird dies als halber oder 

ganzer Fehltermin gewertet. 

• Den Anweisungen der Assistent:innen ist unbedingt Folge zu leisten. Nichtbeachtung von 

Sicherheitsvorschriften und Anweisungen der Assistent:innen kann zum Ausschluss vom 
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Veranstaltungstermin führen. Dieser Termin gilt dann unabhängig vom Zeitpunkt des Aus-

schlusses als Fehltermin. 

Wiederholung von versäumten Pflichtlehrveranstaltungen (Sicherheitsbelehrung Chemie und 
Labor-/Seminartermine): 

• Wird die persönliche Unterweisung aufgrund von Krankheit versäumt, muss der Prakti-

kumsleitung in jedem Fall ein ärztliches Attest (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung!) im Ori-
ginal vorgelegt werden. In diesem Fall wird der:dem Studierenden ein Nachholtermin an-

geboten. Im Falle eines anderen Versäumnisgrundes muss dieser durch Vorlage geeigne-
ter Nachweise ausreichend glaubhaft gemacht werden. Über die Wichtigkeit des Grundes 

und die Glaubhaftigkeit des Nachweises entscheidet die Praktikumsleitung. 

• Diese Regelung gilt analog für das Versäumnis von Labor- und Seminarterminen. 

• Besteht die Möglichkeit, versäumte Termine unter Berücksichtigung des Praktikumsablauf-

plans und der maximalen Gruppengröße in einer anderen Praktikumsgruppe im gleichen 

Semester nachzuholen, so ist dies nach Rücksprache mit der Praktikumsleitung möglich. 
Besteht diese Möglichkeit nicht (kein freier Termin, Praktikumsende, andere Verpflichtun-

gen der:des Studierenden, etc.), kann aus organisatorischen Gründen ein Wiederholungs-

termin erst im Folgejahr angeboten werden. 

• Ist eine vollständige oder anteilige Wiederholung des Praktikums (und damit zwingend 

auch der Sicherheitsbelehrung) notwendig, müssen sich die Studierenden eigenständig in 

LSF dafür anmelden. Die Frist für die Anmeldung endet jeweils drei Wochen vor Beginn 
der ersten Praktikumsblockwoche (Block A) in SW -3. 

4.4.3 Praktikum der makroskopischen Anatomie 

Sonderregeln für die Erfüllung der Anwesenheitsquote 

Der Kursus der makroskopischen Anatomie wird mit dem Seminar Anatomie und mit Teilen 

des integrierten Seminars kombiniert angeboten. Die drei Kursabschnitte Bewegungsapparat 
(TB 2), Neuroanatomie (TB 4) und Situs (TB 5) bestehen jeweils aus anwesenheitspflichtigen 

Kursterminen und einem mündlich-praktischen Testat als zusätzlicher Prüfungsleistung. 

• Nicht nur über den gesamten Kurs, sondern auch je Kursabschnitt müssen 85 % der an-
wesenheitspflichtigen Kurstermine absolviert werden. 

• Die Anwesenheit wird elektronisch erfasst. Dazu erhält jede:r Studierende einen Kursaus-

weis ausgehändigt, der dieser elektronischen Anwesenheitserfassung dient und auch in 
der mikroskopischen Anatomie Verwendung findet (s. Kursus der mikroskopischen Anato-

mie). 

• Wird die zur Feststellung der regelmäßigen Teilnahme erforderliche Anwesenheit unter-

schritten, muss der jeweilige Abschnitt vollständig wiederholt werden. 

Verpflichtende Zusatzleistungen 

Testate: 

• Bewegungsapparat (TB 2) 

• Neuroanatomie (TB 4) 

• Situs (TB 5) 

• Eine Anmeldung zu den Testaten muss auch für den Erstversuch eigenständig und frist-

gerecht bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin durch die Studie-
renden in LSF erfolgen. Die Bekanntgabe der Prüfungstermine erfolgt auf den Internetsei-

ten des Studiendekanats. 

• Die Testate können zeitgleich mit denen des Leistungsnachweises „Kursus der mikrosko-

pischen Anatomie“ des Blockes stattfinden, wobei das Bestehen unabhängig voneinander  

ist. 

• Nach Ablauf der Anmeldefrist gelten die Regeln zur Abwesenheit am Prüfungstermin (Frist, 

Einreichung, Nachweis etc.) sowie zur An-/Abmeldung zu Prüfungen analog. 

• Wird ein Testat nicht bestanden, ist eine erneute Teilnahme erforderlich (s. An-/Abmeldung 
zu Prüfungen). 
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4.4.4 Praktikum der mikroskopischen Anatomie 

Sonderregeln für die Erfüllung der Anwesenheitsquote 

Der Kursus der mikroskopischen Anatomie findet in zwei Kursabschnitten (Gewebe und Or-

gane) statt, die sich über die Themenblöcke TB 2 (Gewebe), TB 4, TB 5, TB 7 und TB 8 (Or-
gane) erstrecken und aus anwesenheitspflichtigen Kursterminen sowie mündlich-praktischen, 

schriftlich-praktischen bzw. online Testaten als zusätzliche Prüfungsleistung bestehen. 

• Über den gesamten Kurs sind 3 Fehltermine, davon im Kursabschnitt Gewebe (TB 2) 1 
Fehltermin und im Kursabschnitt Organe (TB 4, TB 5, TB 7, TB 8) 2 Fehltermine erlaubt. 

• Wird die Anwesenheitsquote nicht erfüllt s. Anwesenheitsquote und Fehltermine. Das Leh-

resekretariat der Anatomie muss über Nachholtermine schriftlich in Kenntnis gesetzt wer-
den (über anatomie-lehre@hhu.de). 

• Die Anwesenheit wird elektronisch erfasst. Dazu erhält jeder Studierende einen Kursaus-

weis ausgehändigt, der auch in der makroskopischen Anatomie Verwendung findet (s. Kur-
sus der makroskopischen Anatomie). 

Verpflichtende Zusatzleistungen 

Testate: 

• Gewebe (Ende TB 2) 

• Organe (Ende TB 8, abgefragt werden die Inhalte aus TB 4, 5, 7 und 8) 

• Eine Anmeldung zu den Testaten muss auch für den Erstversuch eigenständig und frist-

gerecht bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin durch die Studie-
renden in LSF erfolgen. Die Bekanntgabe der Prüfungstermine erfolgt auf den Internetsei-

ten des Studiendekanats. 

• Inhalte: Überprüft werden Kenntnisse der mikroskopischen Anatomie der im entsprechen-

den Kursabschnitt besprochenen Gewebe bzw. Organe. Dies umfasst die Fähigkeit zur 

Gewebe- und Organerkennung sowie der differentialdiagnostischen Begründung, grundle-
gende theoretische Kenntnisse am Präparat und das Verständnis der Variationsbreite der 

Charakteristika von Geweben/Organen. 

• Formate: mündlich-praktische, schriftlich-praktische oder online Testate können zeitgleich 
mit den Testaten des „Kursus der makroskopischen Anatomie“ stattfinden, wobei die Leis-

tungen für die beiden Leistungsnachweise separat beurteilt werden. Ein Testat gilt als er-

folgreich absolviert, wenn 60 % der maximal erzielbaren Punkte erreicht wurden. 

• Nach Ablauf der Anmeldefrist gelten die Regeln zur Abwesenheit am Prüfungstermin (Frist, 

Einreichung, Nachweis etc.) sowie zur An-/Abmeldung zu Prüfungen analog. 

• Wird ein Testat nicht bestanden, ist eine erneute Teilnahme erforderlich. (s. An-/Abmel-
dung zu Prüfungen). 

4.4.5 Orientierungstutorien 

Die Orientierungstutorien gliedern sich in die Lehre des TB 1 und TB 2 ein. 

Sonderregeln für die Erfüllung der Anwesenheitsquote 

• Teilnahme an mindestens sieben der zehn Termine der Orientierungstutorien. Diese wer-

den für die Klausurzulassung zum TB 1 und TB 2 berücksichtigt. 

• Teilnahme an der betriebsärztlichen Untersuchung und der Unterweisung in Arbeits- und 
Datenschutz. 

Es finden daneben fünf Vorlesungen (drei Informationsveranstaltungen des Studiendekanats, 

Vorlesung Effektive Lernstrategien und Vorlesung Studium und Gesundheit) statt. 

4.4.6 Praktikum der Physik für Studierende der Zahnmedizin  

Sonderregeln für die Erfüllung der Anwesenheitsquote 

• Teilnahme an mindestens neun der elf Pflichtlehrveranstaltungen des Faches Wiederho-

lung von versäumten Pflichtlehrveranstaltungen: 

mailto:anatomie-lehre@hhu.de
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• Fehltermine im gleichen Semester können nur auf Antrag beim Fach und bei organisatori-
scher Machbarkeit nachgeholt werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht. 

4.4.7 Praktikum der Physiologie 

Sonderregeln für die Erfüllung der Anwesenheitsquote 

• Aktive Teilnahme an den Praktikumsterminen und praktikumsbegleitenden Seminartermi-

nen. 

• In besonders begründeten Fällen (attestiertem Krankheitsfall) darf eine versäumte Veran-
staltung nach Rücksprache mit der Praktikumskoordination im laufenden Semester nach-

geholt werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht. 
Verpflichtende Zusatzleistungen 

Antestate: 

• Zur Überprüfung der Vorbereitung auf den Praktikumstag müssen am Anfang jedes Prak-
tikumstermins Fragen schriftlich beantwortet werden, die sich auf die Inhalte des Prakti-

kumsskriptes und die bis zum jeweiligen Praktikumstermin in den Vorlesungen der Physi-

ologie vorgestellten Inhalte beziehen. Für die Beantwortung der Fragen werden je Prakti-
kumstag und Studierender:m bis zu 4 Punkte vergeben. 

• Mindestens 60 % der über alle Praktikumstage hinweg maximal möglichen Punkte müssen 

für eine erfolgreiche Teilnahme erzielt werden. 
Wiederholung: 

• Format: mündliche Prüfung oder ggf. elektronisch 

• Zulassungsvoraussetzung: regelmäßige Teilnahme am Praktikum bzw. dem praktikums-
begleitenden Seminar sowie erfolgreich abgeschlossene schriftliche Prüfungsleistung 

• Es wird ein Termin zum Beginn der auf den jeweiligen Block folgenden vorlesungsfreien 

Zeit und ein weiterer Termin zu Beginn der folgenden Vorlesungszeit angeboten. Die An-
meldung zum ersten Termin erfolgt fristgerecht durch die Studierenden bis spätestens zum 

Ende der Vorlesungszeit (Freitag in SW 15) in LSF, die Anmeldung zum zweiten Termin 

erfolgt auch in LSF 

• Nach Ablauf der Anmeldefrist gilt für eine Abmeldung von der mündlichen Wiederholungs-

prüfung die Regel zur Abwesenheit am Prüfungstermin analog (Frist, Einreichung, Nach-
weis etc.). 

4.4.8 Übung in medizinischer Terminologie  

Sonderregeln für die Erfüllung der Anwesenheitsquote 

• Teilnahme an mindestens 5 von 6 Pflichtveranstaltungen der Übung in medizinischer Ter-
minologie. 


